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Eisenbahnstrecke Neustadt/Waldnaab - Floß -Vohenstrauß - ex Eslarn 

Nach einer Berichterstattung der örtlichen Tageszeitung baut der Frei-
staat Bayern  derzeit die Staatsstraße Floß-Vohenstrauß aus. Im Zug die-
ser Straße liegt ein Bahnübergang der Eisenbahnstrecke Neustadt-Vo-
henstrauß. Die DB AG hat angeblich bereits zugestimmt, daß die Schie-
nen im Bereich des Bahnübergangs beseitigt werden. 

1. Wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt für die genannte Strecke ein 
Verfahren nach § 11 AEG zur Stillegung der Infrastruktur durch-
geführt, und wenn ja, wann? 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat am 13. September 1995 den 
Antrag der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) vom 
2. Juni 1995 zur dauernden Einstellung des Bet riebes der Strecke 
Neustadt (Waldnaab) - Vohenstrauß genehmigt. 

2. Wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt für die Strecke ein Planfest-
stellungs- oder Plangenehmigungsverfahren gemäß § 18 AEG zum 
Abbau der Strecke durchgeführt? 

3. Wenn nein, auf welcher Rechtsgrundlage konnte die DB AG der Be-
seitigung der Gleisanlage im Bereich des Bahnübergangs zustimmen 
und welche Dienststelle hat die Zustimmung erteilt? 

Das EBA hat der DB AG mit Bescheid vom 28. Juli 1998 mitgeteilt, 
daß für den Rückbau der Gleise und Weichen auf eine Planfest-
stellung oder Plangenehmigung gemäß § 18 Abs. 3 AEG ver-
zichtet wird. 

4. Wurde ein Verfahren auf Entwidmung der Strecke durchgeführt? 

Nein. 
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